
Hochschulgesetz RLP, Teil 7: Studierendenschaft Seite 1 

 

 
Hochschulgesetz (HochSchG) 
des Landes Rheinland-Pfalz 

 

Teil 7 
Studierendenschaft 

§ 108 
Rechtsstellung und Aufgaben 

(1) Die Studierenden jeder Hochschule bilden eine 
Studierendenschaft. Die Studierenden an Hochschulen 
mit Abteilungen oder Fachbereichen an verschiedenen 
Orten bilden besondere örtliche Studierendenschaften. 
Zur Studierendenschaft zählen auch die gemäß § 37Abs. 
2 Nr. 2 eingeschriebenen Doktorandinnen und 
Doktoranden. 

(2) Die Studierendenschaften sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. Sie verwalten ihre Angelegenheiten 
im Rahmen der Gesetze und ihrer Satzungen selbst. 

(3) Jede Studierendenschaft gibt sich 

1. eine Satzung, 

2. eine Wahlordnung und 

3. eine Beitragsordnung. 

Satzung und Wahlordnung werden vom 
Studierendenparlament mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen. 

(4) Die Studierendenschaft nimmt unbeschadet der 
Aufgaben der Hochschule Angelegenheiten der ihr 
angehörenden Studierenden wahr. Ihr obliegt es, 

1. die Meinungsbildung in der Gruppe der 
Studierenden zu ermöglichen, 

2. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und 
Gesellschaft wahrzunehmen, 

3. die Studierenden bei der Durchführung des 
Studiums zu beraten, 

4. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§ 
2), insbesondere durch Stellungnahmen zu 
hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen 
mitzuwirken, 

5. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen 
Ordnung die politische Bildung, das 
staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und 
die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven 
Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und 
Menschenrechte zu fördern, 

6. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale 
Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen, 

7. die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu 
fördern und auf die Beseitigung bestehender 
Benachteiligungen von Frauen sowie von Menschen 
mit Behinderungen hinzuwirken, 

8. die Integration ausländischer Studierender zu 
fördern, 

9. unbeschadet der Verpflichtung der Hochschule 
nach § 2 Abs. 4 Satz 3 den Studierendensport zu 
fördern und 

10. die überregionalen und internationalen 
Beziehungen zwischen Studierenden zu pflegen. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die 
Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen Fragen 
Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen 
Aufgabenstellung der Hochschulen sowie mit der 
Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
Abschätzung ihrer Folgen für die Gesellschaft und die 
Natur beschäftigen. Die Studierendenschaft und ihre 
Organe können für die Erfüllung ihrer Aufgaben Medien 
aller Art nutzen und in diesen Medien auch die 
Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. Umfang und 
Kosten der Mediennutzung zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Fragen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zu Umfang und Kosten aller Aufgaben der 
Studierendenschaft stehen. Eine überwiegende Nutzung 
zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ist unzulässig. 

(5) Für ihre Zusammenarbeit können die 
Studierendenschaften aller Hochschulen des Landes eine 
Konferenz der Allgemeinen Studierendenausschüsse 
bilden. 

§ 109 
Organe 

(1) Organe der Studierendenschaft sind das 
Studierendenparlament und der Allgemeine 
Studierendenausschuss; die Satzung kann weitere Organe 
vorsehen. 

(2) Mehrere Studierendenschaften an einer Hochschule (§ 
108 Abs. 1 Satz 2) können 
Studierendenschaftsausschüsse bilden; diese haben die 
Aufgabe, die Arbeit der Studierendenschaften 
aufeinander abzustimmen, insbesondere eine 
Mustersatzung zu erstellen. 

(3) Die Amtszeit der Organe beträgt ein Jahr. Die Wahl 
zum Studierendenparlament soll gleichzeitig mit den 
Wahlen zu den Fachbereichsräten abgehalten werden; 
allen Wahlberechtigten ist die Möglichkeit der Briefwahl 
zu geben. § 37 Abs. 3 und 4, § 38 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 
1 sowie § 41 Abs. 1 gelten entsprechend. 

§ 110 
Beiträge, Haushalt, Haftung 

(1) Für die Erfüllung ihrer Aufgaben kann die 
Studierendenschaft nach Maßgabe der Beitragsordnung 
von den ihr angehörenden Studierenden Beiträge 
erheben. In der Beitragsordnung sind die Beitragspflicht 
und die Beitragshöhe zu regeln. Sie wird vom 
Studierendenparlament beschlossen. Die Beiträge werden 
von der Hochschulkasse kostenfrei eingezogen. 

(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaft gelten die §§ 106, 107, 109 Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 1 LHO. Die §§ 1 bis 87 LHO finden 
entsprechende Anwendung, wenn die Studierendenschaft 
die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, die 
Rechnungslegung sowie die Rechnungsprüfung nicht in 
einer Finanzordnung regelt. Der Haushaltsplan der 
Studierendenschaft ist unverzüglich nach der 
Genehmigung durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
der Hochschule zwei Wochen durch Aushang offen zu 
legen. Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs 
Rheinland-Pfalz bleibt unberührt. 

(3) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet 
nur deren Vermögen. 
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§ 111 
Rechtsaufsicht 

(1) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht 
des fachlich zuständigen Ministeriums und der 
Präsidentin oder des Präsidenten der Hochschule. Für die 
Rechtsaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums 
und der Präsidentin oder des Präsidenten gelten die §§ 
106 und 107 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. 

(2) Satzung, Wahlordnung, Beitragsordnung und 
Finanzordnung bedürfen der Genehmigung des fachlich 
zuständigen Ministeriums; vor der Genehmigung ist die 
Präsidentin oder der Präsident der Hochschule zu hören. 
Satzung und Wahlordnung sind dem fachlich zuständigen 
Ministerium vor der Abstimmung zur rechtlichen 
Beurteilung vorzulegen. 

(3) Der Haushaltsplan der Studierendenschaft und der 
Jahresabschluss bedürfen der Genehmigung der 
Präsidentin oder des Präsidenten. Die Genehmigung kann 
nur versagt werden, wenn der beabsichtigte 
Haushaltsplan und der Jahresabschluss rechtswidrig sind, 
insbesondere die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
verletzen. 

 


